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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mittwoch, den 17 Dee. 1800. Drittes Quartal.

A b g a b e n g e setz für das Jahr 1800 (Juni
i8oO —Ium'ixoi), auaenommen voul
gesetzgebeuden Rath in der Sitzung vom
15. Dec. Z8OO.

(Beschluß.

Im Fall bey Verkauffen oder Schenkungen/
Leibrenten ausbedungen werden, so ist die Handände-
rungsgcbl'lc folgende:

s. Wann die Rente sich auf 4 0/0 oder weniger von
der Capitalsumme belauft, wird davon wie von
einer Schenkung bezahlt,

v. Wenn sie über 4 bis 8 o/c> sich belauft, so wird
die Gebühr von der enicn Hälfte der Capitalsumme
wie von einer Schenkung, und von der andern
Hälfte wie von einem Kauffe bezahlt,

c. Wenn die Leibrente über 8 o/c> von dem Capital-
werth sich belauft, so soll die Handänderungsge-
bur wie von einem gewöhnlichen Verkaufe be-

zahlt werden.
zü. Die Handänderungsgebühr muß wie folgt enk-

richtet werden:
Von Käuffen, Täuschen und Schenkungen innert vier

Monaten vom Zeitpunkt an, wo solche der Mu-
nizipalität angezeigt werden.

Von Erbschaften innert 2 Monaten vom Zeitpunkt
an, wo die Erbschaft angenommen wird; der oder
die Hanvtcrben sind gehalten, die Handänderung
zu entrichten ; ihnen bleibt aber der Rückgriff auf
die Miterdcn. Im Fall dann wegen einer Erd-
schaft ein Rechtsstreit entstünde, so soll die Gebühr
nichtsdestoweniger, durch den ober die Häupter,
den vor altem aus bezahlt werden.

Wo eine Nuzniessung vorbehalten ist da ist es an dem

Nuzniesser die Gebühr zu bezahlen, jedoch unter

Den 26 Frimäre IX.

Vorbehalt der Abrechnung gegen den oder dicieni-

gen, welchen das Gut der Nuzniessung nachher
anheimfallen sollte.

;8. Von der Handänderungsgebühr, nicht aber von
der Pflicht der Einregistrirung und der wegen dieser zu

bezahlenden Schreibgebür, sind ausgenommen:
u. Die Liegenschaften welche die Regierung ankauft.
b. Die Verkäliffc, welche durch Fallimente oder ge-

richtliche Liquidationen geschehen.

c. Die Handänderung zwischen Eheleuten, deren Gü.
ter nicht in Folge einer Ehescheidung getrennt
worden sind.

Z. Die Handändcrungen und Verträge, aber nicht
die Verkäuffe zwischen Eltern und ihren Kindern
oder zwischen Kesehwisterten für ihr elterliches noch

unverrhciltes Erbgut.
e. Die Erbschaften und Schenkungen in gerader

Linie.
k. Die Schenkungen zum Besten öffentlicher Mildthä-

ligkeits- oder Unterrichtsanstalten.

A. Die Schenkungen insgesamt, welche nicht den

Werth von ivo Fr. übersteigen.

!i. Die Schenkungen von Meistern an ihre Dienst,
boten, wenn sie wenigstens ein Jahr bey ihnen
im Dienst gestanden haben und die Summe von
400 Fr. nicht übersteigen. Was diese Summe
übersteigt, bezahlt die für Schenkungen bestimmte
Gebühr.

j. Dicieyigen Liegenschaften, welche innert ; Iahren,
nachdem solche veräusscrt worden, von dem ehe-

vorigen Besitzer um den ncmlichen Preis wieder
an die Hand genommen werden. Wird aber
ein Mehrwerts, dafür bezahlt, so muß von solchem
die Gebühr entrichtet werden.

Id. Die Adlrcltungen welche von einem Anthcilhaber



an einem unzertheilten Gute, an einen odermch-
rere Mitbesitzer desselben ganz, oder zum Theil
gemacht werden, das Gul mag durch Erbschaft,
Schenkung oder durch Kauf an mehrere solche

gemeinschaftliche Besitzer gekommen seyn.

In diesen Ausnahmen sind nicht begriffen, diejeni-

gen, welche, nachdem sie ihren Antheil an einem um
vertheilten Gute abgctretlen haben, neuerdings solchen

verkaufen, so wie diejenigen, welch? Fremde, an den ur-
sprünglichen Mitbesitz eines unvertheilten Gms, nach-
Werts von einem der Anthcilhaber von seinem Antheil
ganz oder zum Theil erkaufst» würden.

Abzug von den E nlschäd ni sse n der
öffentlichen Beamte n.

Z8. Alle im Dienst der Republik stehende und von

ihr besoldete Bcàle, welche eine jährliche Besoldung
oder Entschädniß von 500 Fr. bis 1600 Fr. gemessen,

sind einem Abzug von 1 o/c> auf derselben unterworffen,
und von 2 0/0 wenn die jährliche Besoldung oder die

Entschädigung i6ov Fr. übersteigt.

zy. Von diesem Abzüge sind ausgenommen: die

Entschädnisse der Religions - und Schullchrer und der

Professoren von allen Classen, die Gehalte der unter
den Waffen stehenden Militairpersonen von jedem Grade.

Anordnung zur Ausführung dieses
G e se tz e s.

40. Die vollziehende Gewalt ist beauftragt, alle nö-

thigen Maßregeln und Verfügungen zur Vollziehung des

gcgcnwärligen Besitzes zu treffen.

41. Sobald durch die Vollziehung gegenwärtiges

Gesetz in Kraft aesezt seyn wird, sind alle früheren

ihm widersprechenden Gesetze und Beschlüsse aufge-.

Hoden.

Verschiede: e auf dieses Gesitz Bezug habende Ac-

tenstücke folgen in: nächsten Stück.)

Kleine Schriften.
1) A dresse be s Ve r ncr sch e n Kirche n r at h s

an den V 0 l lz i c h un g s a u s sich n ß der
helvetischen Republik vom 14. Ja-
n u a r 1800. Bern, gedruckt bey. Stämpfli 1800.

8. S. 8.

2) Einige Bemerkungen üb e r dcn Zustand
der Religion und ihrer Diener in
Helvetica. Von P. F. Stapfe.r, Mi-

nister der Künste und Wissenschaften.
Bern, gedrukt in der Nationalbuchdriickerey izoo.
68 S. 8.

z) A d reff e d c s B e r n e r sch e n K i r ch e n r ath s

an den helvetischen V 0 l l z i e h un gs,
aus schuß, vom 19. Febrar 1800. Been
bey Ochs. 8. S. 8.

(Wir entlehnen die Anzeige diestr ;, in unsern Blät-
tern bisher nicht angezeigten Schriften, aus den N.

Theolog. Annalen Jahrg. 1800. St. 44, 4z.)

Von mehreren helvetischen Flugschriften dieses Jahrs,
die dem Ncc. zugekommen sind, verdienen diese, zwar

in sehr ungleichem Grade, die Ausmerksirmkeit des

Theolog. Publikums. Weit die wichtigste ist N. 2,

die einer ausführlichen Anzeige werth ist, da sie einen

Mann zum Verfasser hat, der zwar iezt, den öffentliche»

Nachrichten zufolge, zu Paris in gcsandtschaftlichen El-

schäfcen arbeitet, jedoch immer wieder zu dem wichtigen

Posten eines Ministers des geistl. Departements in Hc!>

vctien, den er noch vor kurzem bekleidete, und der viel,

leicht nun noch nicht einmal erledigt seyn mag, zurü.i-

kehren kann. Die Grundsätze eines solchen Staats-

manns verdienen um so ernstlicher erwogen zu werden,

da sie von so ausgebreitetem Einflüsse sind; und Hr.

Abt Henke hat deßwegen nicht umsonst vor 7 Jahren

die Grundsätze eines andern Ministers der Geistlichkeit,

mit welchem sreylech der B Minister Slapfer nicht im

allgemeinen verglichen werden soll, in der a. D.

B. 114) einer unpartheyischeu Kritik unterwoà
Der andern hier angeführten Schriften wollen wir M
Er sparung des Raums um so kürzere Erwähnung thu».

N. i gab die Veranlassung zu der StapftrW
Schrift. Nach dem Sturze von Laharpe und CoM-
ten und der Erwählung des nun auch schon wicdrr

aufgelösten Vollzichungsausschusses, hoste die helveM
Geistlichkeit wieder bessere Zeiten; Laharpe hatte in B'
sehung des Christenthums franz. Grundsätze und stê

einmal den Minister St/, als dieser bey dem D«'
torium einen Vortrag seines Departements zu

halte, gefragt haben: ob er in Sachen des Ilngl^'
b e n s (der Wissenschaften) oder des Aberglaube»

der Religion) etwas vorzutragen habe; auch war ^

noch unter Laharpch daß die Regierung zur Tagend-

nnng qieng, als Stapser 1) gegen die Anstellung de

Beckers Wczel zum Pfarrer, Vorstellungen machck'

Von dem neuen Regierungsausschusse dachte

1) S. Theologische Nachrichten Nr. Z'-
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